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Ergebnisabfuhrungsvertrag

zwischen

1. FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Augsburger Str. 2 b, 82110 Germering

- nachstehend ,Organtrager” genannt -

und

2. FORTEC Power GmbH
Lise-Meitner-Str 3, 64560 Riedstadt- Wolfskehlen

- nachstehend ,Organgesellschaft” genannt -

- Organtrager und Organgesellschaft

nachstehend zusammen ,Parteien” genannt -
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Vorbemerkung

Der Organtrager, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Germering, Land-
kreis Furstenfeldbruck, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Minchen unter
HRB 247748 halt samtliche Geschaftsanteile am Stammkapital der Organgesellschaft mit
Sitz in Riedstadt-Wolfskehlen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt
unter HRB 51831, und ist damit Alleingesellschafter der Organgesellschaft.

Der Organtrager ist die alleinige Gesellschafterin der Organgesellschaft, so dass vorliegend
auch keine auBenstehenden Gesellschafter vorhanden sind. Demgemal? enthalt der Unter-
nehmensvertrag keine Regelungen zu Ausgleichszahlungen oder einer Abfindung aufRenste-
hender Gesellschafter gemal’ § 304, 305 AktG; bestehen keine auRenstehende Gesellschaf-
ter sind solche Regelungen nicht erforderlich. Entsprechend ist eine Bewertung der beteilig-
ten Gesellschaften zur Ermittlung eines angemessenen Ausgleiches und einer angemesse-
nen Abfindung nicht vorzunehmen.

Im Hinblick auf die bestehende finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in das Unter-
nehmen des Organtragers wird zur Herstellung eines Organschaftsverhaltnisses i.5.d. §§ 14,
17 KStG der nachfolgende Ergebnisabfuhrungsvertrag geschlossen.

Gewinnabfiihrung
Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an den Organtrager abzu-
fuhren. Abzufthren ist in entsprechender Anwendung von § 301 AktG in seiner jeweils
geltenden Fassung der ohne die Gewinnabfiihrung entstehende Jahresuberschuss, ver-
mindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr sowie um den nach § 268
Abs. 8 HGB ausschiittungsgesperrten Betrag. Die Gewinnabfiihrung darf den in entspre-
chender Anwendung in § 301 AktG in seiner jeweils glltigen Fassung genannten Betrag
nicht Uberschreiten.

1.2 Unbeschadet des vorstehenden § 1 Abs. 1 kann die Organgesellschaft mit Zustimmung

des Organtrdgers Betrage aus dem Jahrestberschuss in andere Gewinnrtcklagen (§ 272
Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies handelsrechtlich zuldssig und bei verntinftiger kauf-
mannischer Beurteilung wirtschaftlich begrindet ist. Wahrend der Dauer des Vertrags
gebildete andere Gewinnriicklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) sind auf VVerlangen des Organtra-
gers aufzulosen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Ge-
winn abzufihren.

1.3 Die Abfuhrung von Betragen aus der Auflosung sonstiger Ricklagen — auch soweit sie

wahrend der Vertragsdauer gebildet wurden — oder ihre Heranziehung zum Ausgleich
eines Jahresfehlbetrages ist ausgeschlossen; gleiches gilt fir einen zu Beginn der VVer-
tragsdauer etwa vorhandenen Gewinnvortrag.

1.4 Der Anspruch auf Gewinnabfihrung entsteht zum Ende des Geschaftsjahres der Organ-

gesellschaft.
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Verlustiibernahme

2.1

2.2

Fur die Verlustlibernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer jeweils gultigen
Fassung entsprechend.

Der Organtrager ist im Falle der Kiindigung aus wichtigem Grund gemal3 nachfolgendem
§ 3 Abs. 4 lediglich zum Ausgleich der anteiligen Verluste der Organgesellschaft bis zum
Ubertragungs- bzw. Umwandlungsstichtag verpflichtet.

Wirksamwerden und Dauer des Vertrags; Kiindigung

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung des
Organtragers sowie der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Organgesell-
schaft. Er wird mit seiner Eintragung im Handelsregister der Organgesellschaft wirksam.
Dieser VVertrag gilt erstmals ab Beginn des Geschaftsjahres bzw. Rumpfgeschaftsjahrs
der Organgesellschaft, in dem die Eintragung dieses Vertrags in das Handelsregister der
Organgesellschaft erfolgt.

Der Vertrag wird flr eine feste Laufzeit von funf Zeitjahren ab Beginn des in vorstehen-
dem § 3 Abs. 2 bezeichneten Geschaftsjahres abgeschlossen; sofern das Ende dieser
festen Laufzeit nicht auf das Ende eines Geschaftsjahres der Organgesellschaft fallt,
verlangert sich die Laufzeit bis zum Ende des dann laufenden Geschaftsjahres. Der Ver-
trag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von sechs Monaten
schriftlich gekindigt werden, erstmals jedoch zum Ende desjenigen Geschaftsjahres der
Organgesellschaft, das frihestens mit Ablauf von funf Zeitjahren seit der Geltung des
Vertrages endet. Wird der VVertrag nicht spatestens sechs Monate vor seinem Ablauf von
einer VVertragspartei gekindigt, so verlangert sich die Laufzeit jeweils um ein weiteres
Geschaftsjahr.

Das Recht zur Kindigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist bleibt unberihrt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der
Organtrager nicht mehr mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich an der Organgesell-
schaft beteiligt ist, sowie im Falle der Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation der Or-
gangesellschaft oder des Organtragers. Als wichtiger Grund gelten insbesondere auch
diein R 14.5 Abs. 6 S. 2 KStR 2022 oder einer entsprechenden Nachfolgebestimmung
genannten wichtigen Grinde.

Jede Kindigung bedarf der Schriftform.

Schlussbestimmungen

41

4.2

Bei der Auslegung des Vertrags sind die jeweiligen steuerlichen Vorschriften der Organ-
schaft in dem Sinne zu bertcksichtigen, dass eine wirksame steuerliche Organschaft ge-
wiunscht ist.

Anderungen und Erganzungen dieses \ertrags bediirfen der Schriftform, sofern nicht
notarielle Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch fur die Aufhebung
dieses Schriftformerfordernisses.
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4.3  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags vollstandig oder teilweise nichtig, unwirksam
oder undurchfihrbar sein oder werden, berthrt dies die Gltigkeit der tbrigen Vertrags-
bestimmungen nicht. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchftihrbaren Be-
stimmung soll eine Bestimmung in Kraft treten, die dem am nachsten kommt, was die
Parteien nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt hatten, hatten sie dies im
Lichte der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchfihrbarkeit bedacht. Dies gilt auch im
Fall der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchfuhrbarkeit einer in diesem Vertrag ent-
haltenen Leistungs- oder Zeitbestimmung. In diesem Fall gilt die gesetzliche zulassige
Leistungs- oder Zeitbestimmung als vereinbart, die der Vereinbarung am nachsten
kommt. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend fur Licken in diesem Vertrag.

Flr den Organtrager:

Ort, Datum

Ulrich Ermel, Vorstand

Fir die Organgesellschaft:

Ort, Datum

Jorg Traum, Geschaftsfihrer

Ergebnisabflhrungsvertrag zwischen FORTEC Elektronik AG und FORTEC Power 2026 4



	Vorbemerkung
	§ 1 Gewinnabführung
	1.1 Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an den Organträger abzuführen. Abzuführen ist in entsprechender Anwendung von § 301 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung der ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, ve...
	1.2 Unbeschadet des vorstehenden § 1 Abs. 1 kann die Organgesellschaft mit Zustimmung des Organträgers Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger...
	1.3 Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung sonstiger Rücklagen – auch soweit sie während der Vertragsdauer gebildet wurden – oder ihre Heranziehung zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages ist ausgeschlossen; gleiches gilt für einen zu Beginn der ...
	1.4 Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht zum Ende des Geschäftsjahres der Organgesellschaft.

	§ 2 Verlustübernahme
	2.1 Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechend.
	2.2 Der Organträger ist im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund gemäß nachfolgendem § 3 Abs. 4 lediglich zum Ausgleich der anteiligen Verluste der Organgesellschaft bis zum Übertragungs- bzw. Umwandlungsstichtag verpflichtet.

	§ 3 Wirksamwerden und Dauer des Vertrags; Kündigung
	3.1 Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung des Organträgers sowie der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft. Er wird mit seiner Eintragung im Handelsregister der Organgesellschaft wirksam.
	3.2 Dieser Vertrag gilt erstmals ab Beginn des Geschäftsjahres bzw. Rumpfgeschäftsjahrs der Organgesellschaft, in dem die Eintragung dieses Vertrags in das Handelsregister der Organgesellschaft erfolgt.
	3.3 Der Vertrag wird für eine feste Laufzeit von fünf Zeitjahren ab Beginn des in vorstehendem § 3 Abs. 2 bezeichneten Geschäftsjahres abgeschlossen; sofern das Ende dieser festen Laufzeit nicht auf das Ende eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft...
	3.4 Das Recht zur Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Organträger nicht mehr mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich an der Organges...
	3.5 Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

	§ 4 Schlussbestimmungen
	4.1 Bei der Auslegung des Vertrags sind die jeweiligen steuerlichen Vorschriften der Organschaft in dem Sinne zu berücksichtigen, dass eine wirksame steuerliche Organschaft gewünscht ist.
	4.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, sofern nicht notarielle Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
	4.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags vollständig oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbare...


